
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 16.10.2020
	Beschlussvorlage: Auf dem o.g. Grundstück befindet sich ein altes Einfamilienhaus, dass zu Gunsten eines neu geplanten Einfamilienhauses in Fertigteilbauweise auf Bodenplatte abgerissen werden soll. Der Neubau greift wieder die Baulinie der Nachbarbebauung auf und auch die Grundfläche des Hauses entspricht der Nachbarschaft. Anders als die angrenzenden Einfamilienhäuser zeigt sich jedoch die Geschossplanung. Ein Erdgeschoss und das Dachgeschoss werden von einem 25° geneigten Satteldach abgeschlossen. Das Dach ist ein Satteldach, es sitzt auf einem 2.15m hohen Drempel. Der First ist rechtwinklig zur Straße ausgerichtet und entspricht damit der Hauptfirstrichtung in der Seifertshainer Straße. Die Firsthöhe liegt etwa 50cm über der der umgebenden Bebbauung.Die Oberkante des Rohfußbodens des EG (OKRFB) liegt unterhalb OK Straße - die Bauherren werden auf die damit höher liegende Rückstauebene der Kanalisation hingewiesen. Es sind zwingend die  Technischen Festlegungen des AZV Parthe zum Entwässerungsantrag Reg-Nr.: 250023 zu beachten (gedrosselte Einleitmenge v. 1,1l/s und Retentionsvol. 4,5m³) . Die Grundstückszufahrt hat über die bestehende Zufahrt zu erfolgen, eventuelle Änderungen dieser bedürfen der Abstimmung mit der Gemeinde und gehen zu Lasten der Bauherren.Die Erschließung ist gesichert. Es sind 2 Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.01.2021
	Beschlussnummer: TA-2020-01
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag Grundstück Seifertshainer Str. 16, Flurstücke 185r (Errichtung Wohnhaus in Fertigteilbauweise mit Stellplätzen) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag Grundstück Seifertshainer Str. 16, Flurstücke 185r (Errichtung Wohnhaus in Fertigteilbauweise mit Stellplätzen)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


